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Musterverfügung 
 
Schulrat Musterbach, 2320 Musterbach 

            
 
Schulratsbeschluss 
(vom 16. Mai 2007) 
 
 
 
 
 
 
Einweisung von Peter Muster, geboren 2. Februar 1999, in die Kleinklasse zur Förde-

rung von Schülerinnen und Schülern mit Lern- und Leistungsschwierigkeiten  

 
A. Peter Muster besucht momentan die 1. Klasse bei Herrn K. Müller. Auf 

Grund verschiedener Schwierigkeiten wurde Peter Muster auf Antrag des Klassenleh-
rers und der Eltern anfangs Jahr vom SBS begutachtet. Die zuständige Psychologin 
gibt folgenden Bericht über das Kind ab: „(Auszug aus Bericht) ..........................“. 
 

B. Der SBS wie auch der Klassenlehrer beantragen, Peter ab dem kommenden 
Schuljahr in die 2. Kleinklasse einzuweisen. Die Eltern haben sich anlässlich der An-
hörung durch die Schulleitung am 2. April 2007 negativ zu diesem Antrag geäussert 
und sind damit nicht einverstanden. 
 
 
Erwägungen 

1. Der Schulrat ist gemäss § 9 Abs. 2 VVzVSV zuständig für die Zuweisung ei-
nes Kindes in die Kleinklasse, sofern keine Einigung mit den Eltern erzielt wird. Er 
entscheidet nach Begutachtung durch den SBS. 

2. Die Begutachtung durch den SBS hat ein eindeutiges Ergebnis für Peter 
ergeben. Die schulischen Schwierigkeiten in der Regelklasse können auf keine andere 
Art aufgefangen werden als mit einer speziellen Schulung. Da eine ständige schuli-
sche Überforderung des Kindes, wie sie momentan vorliegt, sich nur negativ auf das 
Lernen und das schulische Fortkommen auswirkt, muss eine andere Lösung gefunden 
werden. Der Schulrat ist der Meinung, dass die Zuweisung in die Kleinklasse der rich-
tige Weg für Peter ist. 
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Beschluss des Schulrates 

1. Peter Muster wird ab dem Schuljahr 2007/2008 die 2. Kleinklasse in  
Musterbach besuchen.  

2. Wer ein Kind ohne Bewilligung vom Unterricht fernhält oder nicht in die 
Schule oder Klasse schickt, in die es eingeteilt ist, wird verwarnt oder mit Busse be-
straft.  

3. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regie-
rungsrat des Kantons Schwyz Beschwerde erhoben werden. 

4. Zustellung: Familie Peter Muster, Bahnhofstrasse 1, 2320 Musterbach (2 
LSI). 
 
 
 
Schulrat Musterbach 
Präsidium:     Sekretariat: 
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